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Formular 4 S-BD 

Allgemeine Bestimmungen zu den Gesuchen für Aufhängungen an 
der Hallendecke

Befestigung von Lasten an der Hallendecke 

Alle direkt mit der Hallendecke verbundenen Auf-
hängungen (Träger, Trägerklammern, Stahlseile) dürfen 
aus Sicherheitsgründen nur bei MCH Messe Schweiz 
(Basel) AG (nachfolgend "MCH" genannt) in Auftrag 
gegeben werden. 

Der Aussteller darf diejenigen Standbauteile, welche an 
die direkt mit der Hallendecke verbundenen Auf-
hängungen befestigt werden, selber aufhängen. Dabei 
hat er die einschlägigen Sicherheitsvorschriften zu be-
achten, insbesondere die SUVA- und VPLT-Richtlinien 
(z.B. Stahlseile, Sicherung mit drei Stahlseilklemmen). Für 
allfällige Schäden aus der Nichtbeachtung der Sicher-
heitsvorschriften oder der Nichteinhaltung der ange-
gebenen Lasten haftet der Aussteller. 

Es ist verboten: 

 Das Anbohren der Konstruktion der Hallenwände, 
Hallenstützen und Hallendecken sowie das Befestigen 
von Lasten an diesen Bauteilen. 

 Das Befestigen von Standbauteilen an Lüftungs-
rohren, Sprinkleranlage, elektrischer Kabeltrasse etc. 

Allgemeines 

Es ist erforderlich, dass der Messeleitung mit diesem 
Formular vor Beginn der Ausführungsarbeiten die Stand-
entwürfe eingereicht werden. Eine Spezialbewilligung mit 
den erforderlichen Auflagen kann erst danach erteilt 
werden. Die notwendigen technischen Massnahmen gehen 
zu Lasten des Ausstellers. 

Zuwiderhandlung/Haftung 

Handelt ein Aussteller den Vorschriften der MCH zuwider 
und befestigt Aufhängungen direkt mit der Hallendecke, 
so werden diese Aufhängungen von MCH oder einem von 
ihr beauftragten Organ zwingend auf die Einhaltung der 
Sicherheitsvorschriften überprüft. Ergeben sich dabei 
Mängel, kann MCH die sofortige Entfernung der 
mangelhaften Aufhängung veranlassen. 

Die Kosten der Überprüfung und Entfernung der 
Aufhängung trägt in jedem Fall der Aussteller. 

Für Schäden und Störungen, die aus Nichtbeachtung der 
Bestimmungen aus der Betriebsordnung, der allgemeinen 
Bestimmungen zu diesem Formular oder Anweisungen des 
Messepersonals entstehen, haftet der Aussteller. 

 
 
 


